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Antrag

Die Gemeindegremien mögen folgendes beschließen.

1. Die Rennstraße wird zwischen Gemarkungsgrenze Mainaschaff/Einfahrt 
Holzweg und Hehlbühlbrücke als Fahrradstraße mit Freigabe für 
landwirtschaftlichen Verkehr ausgewiesen. Zusätzlich ist dieser Abschnitt 
mangels Fahrtalternativen für Kleinkrafträder freizugeben. Für Anlieger 
Steinbach wird eine Freigabe gesondert ausgeschildert. Die notwendigen 
Absprachen mit der Gemeinde Mainaschaff für den auf Mainaschaffer 
Gemarkung liegenden Streckenabschnitt sind herbeizuführen.

2. Folgende Straßen werden als zusammenhängende Fahrradstraße mit 
Freigabe für den Kraftverkehr ausgewiesen (Zeichen 244):
a.) Alte Poststraße auf gesamter Länge
b.) Scheblerstraße auf gesamter Länge bis zum Parkplatz unterhalb Angelsee.

3. Die Alte Poststraße wird im kompletten Verlauf der Fahrradstraße 
bevorrechtigt. Dies bedeutet eine Veränderung der Vorfahrt an folgenden 
Punkten:
a.) Bergstraße, beide Mündungen zur Alten Poststraße. Die Bergstraße soll 
aufgrund des fehlenden Gehsteigs als verkehrsberuhigter Bereich 
ausgewiesen werden.
b.) Auffahrt von der Unterführung Josef-Hepp-Straße
c.) Abfahrt Hehlbühlbrücke

4. An den Knotenpunktsituationen Josef-Hepp/Bergstraße/Alte Poststraße, Alte 
Poststraße/Rennstraße/Hehlbühlbrücke und Im Wingert/Alte Poststraße, wird 
über die Kreuzung hinweg eine Roteinschlämmung vorgenommen, so wie 
dies in den aktuell neu gefassten Musterblättern Radverkehr Bayern 
vorgesehen ist.

5. Nachdem die Hehlbühlbrücke dafür ein wichtiger Zubringer ist, wird die 
Geschwindigkeit auf 30 km/h abgesenkt.



Begründung
Mittlerweile liegt eine Potenzialanalyse im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie für 
einen Radschnellweg Aschaffenburg – Hanau vor. Betreffend der Trassenauswahl wurde 
die Strecke über die Rennstraße/Alte Poststraße klar favorisiert.

Das Potenzial liegt auf der Teilstrecke Aschaffenburg-Mainaschaff bei ca. 2.600 
Radfahrern täglich, für die Fortführung nach Kleinostheim liegt dieses Potenzial bei ca. 
2.100 Radfahrern täglich. Dies zeigt die Erfordernis hier tätig zu werden. Dieses Potenzial 
besteht heute – also nicht erst in einigen Jahren, wenn es bezüglich des 
Radschnellweges/der Radvorrangroute zur Umsetzung kommt.

Zu 1. 
Heute ist gerade die Rennstraße ein Konfliktfeld zwischen Rad- und Fußverkehr auf der 
einen Seite und durchfahrenden Kfz auf der anderen Seite. Hier haben sich bereits auch 
Unfälle mit Personenschaden ereignet. Neben Fahrradfahrern wurde vor einigen Monaten 
auch ein Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt.

Eine Fahrradstraße stellt keine Maßnahme dar, die grundsätzlich bauliche Veränderungen 
erfordern würde, wäre also eher günstig zu realisieren.

Der durchfahrende Kfz-Verkehr wirkt auch negativ auf die Landwirtschaft vor Ort.

Die im Musterblatt 6.3-1 vorgesehene Mindestbreite von 2,50 m für innerörtliche 
Verbindungen ist in der Rennstraße erfüllt, wenn dort nur Radverkehr stattfindet. 

Dieser Abschnitt ist unstrittig Bestandteil eines zukünftigen Radschnellweges AB-HU, wie 
aus den entsprechenden Ausarbeitungen der Machbarkeitsstudie hervorgeht.

Die Rennstraße hat bereits heute eine Netzfunktion. Im Landkreis Aschaffenburg zählt 
diese zur Radverbindung Alzenau – Aschaffenburg.

Ein Teilabschnitt der Rennstraße liegt auf Mainaschaffer Gemarkung. Demzufolge ist eine 
Absprache herbeizuführen bezüglich der Beschilderung.

Zu 2.
Konsequent wäre eine Weiterführung als Fahrradstraße, so wie es die zwischen AGFK 
Bayern und dem Freistaat verabschiedete Musterlösung 6.3-1 vorsieht.

In Bezug auf die Verkehrsbelastung liegt die Alte Poststraße unter den dort genannten 
2500 Kfz/Tag.

Die Restfahrbahnbreiten sind ausreichend.

Alte Poststraße/Scheblerstraße haben bereits heute eine Netzfunktion. Im Landkreis 
Aschaffenburg zählen diese zur Radverbindung Alzenau – Aschaffenburg.

Dieser Abschnitt ist unstrittig Bestandteil eines zukünftigen Radschnellweges AB-HU, wie 
aus den entsprechenden Ausarbeitungen der Machbarkeitsstudie hervorgeht.

Zu 3.
Die Einmündungen aus Heinrich-Geißler-Straße (verkehrsberuhigter Bereich), Talstraße 
und Hungerweg sind bereits nachgeordnet. Die Bergstraße hat eine sehr untergeordnetete



Bedeutung.

Unterpunkt c. stellt eine Umwälzung der Verhältnisse dar, die aber wünschenswert ist, 
wenn an dieser Stelle eine Priorisierung des Radverkehrs konsequent gedacht wird. 
Spätestens mit der Realisierung eines Radschnellweges/Radvorrrangroute ist dies eine 
umzusetzende Maßnahme. 

Zu 4.
Entsprechende farbige Einschlämmungen sind nicht unüblich, wie Beispiele aus 
Darmstadt oder Aschaffenburg zeigen. Die AGFK Bayern hat in Bayern in Abstimmung mit 
den staatlichen Stellen eine Musterlösung für Fahrradstraßen aufgelegt. Dies ist in Bayern 
nun „state of the art“.

Zu 5. 
Auf der Hehlbühlbrücke gibt es keine Radverkehrsanlage. Im Hinblick auf Punkte 2. und 3 
wäre es eine förderliche Maßnahme die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs zu reduzieren..

Für den Antragsteller:

Tino Fleckenstein






